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Kleine Anfrage 3174 
des Abgeordneten Péter Vida (fraktionslos) 

an die Landesregierung 

Lärmbelästigung durch Truppenübungsplatz Brück/Lehnin 

Die Gemeinde Borkwalde des Amtes Brück liegt idyllisch inmitten märkischer Kiefernwäl-
der und trägt daher auch den Beinamen Waldgemeinde. Doch diese Idylle wird zuneh-
mend durch nicht länger hinzunehmende Lärmbelästigung durch Schieß- und Spreng-
übungen beeinträchtigt. Durch die Lage dieses Truppenübungsplatzes südwestlich von 
Borkwalde und die vorherrschenden Windrichtungen breitet sich der entstehende Lärm 
überwiegend in diesem Ort aus. Hierbei ist die Zentralvorschrift A1-2031/2-6000 (Lärmma-
nagement - Rahmenbedingungen, Grundlagen und Vorgaben für die Umsetzung auf 
Schießplätzen der Bundeswehr - LMR) maßgebend, da auch Kaliber über 20 mm Durch-
messer zum Einsatz kommen. Bis 20 mm gilt ja die TA Lärm. Diese Zentralvorschrift regelt 
auch die Situation in den Außenbereichen der Schießplätze, also den anliegenden Ort-
schaften. So ist der Betreiber, also die Bundeswehr, verpflichtet, die Anlage so zu betrei-
ben,  dass „… schädliche Umwelteinwirkungen, … und erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können“ und dass „Vor-
sorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen … und erhebliche Belästigungen getroffen 
wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen“. 
Die auf die betroffenen Einwohner einwirkenden Emissionen sind verursacht von den 
Schieß- und Sprengübungen. Der auf dem Übungsplatz so entstehende Lärm ist geprägt 
von vielen Besonderheiten wie großer Einwirkungsbereich, tiefe Frequenzen, Impulshal-
tigkeit, hohe akustische Energien etc., was für die Betroffenen als sehr unangenehm emp-
funden wird. Daher ist in der LMR tagsüber für Dorf-, Kern- und Mischgebiete ein über die 
Zeit gemittelter Lärmpegel von 70 dB(dB) festgelegt; in Reinen Wohngebieten, Allgemei-
nen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten dagegen nur 65 dB(C). Letzteres trifft wohl 
mehr für Borkwalde zu. Kürzlich hat die Kommandantin des Truppenübungsplatzes in ei-
nem Radiointerview des RBB von zuständiger Stelle der Bundeswehr gemessene 70 dB 
als Mittelwert eingeräumt. Das heißt, die eigentlichen Explosionsknallspitzen sind noch 
höher. Und worauf gar nicht eingegangen wurde, sind die Detonations-Druckwellen. Diese 
werden von den Bürgern auch als sehr unangenehm empfunden. 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 

1. Welche Form des Lärmmanagements wird auf diesem Truppenübungsplatz prakti-
ziert? Das administrative oder das kooperative Lärmmanagement? 
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2. Wenn das kooperative Lärmmanagement praktiziert wird, wie stellt sich das in der 
täglichen Praxis dar? 

3. Wurde 2016 die sogenannte 5%-Regel eingehalten? D.h., an nur 18 von 365 Ta-
gen darf es eine Überschreitung der zulässigen Immissionswerte geben. Wenn Nein, 
an wie viel Tagen gab es eine Überschreitung? 

4. Wenn Frage 3. Mit Nein beantwortet wird, welche Konsequenzen sind daraus ge-
zogen worden und lässt sich für 2017 schon ein Ergebnis daraus darstellen? 

5. Welche Pläne gibt es zukünftig für diesen Truppenübungsplatz? Sollen lärminten-
sive Übungen zukünftig erhöht, gleich bleiben oder reduziert werden? 

6. Welche sonstigen Maßnahmen sind zur Verminderung der Belästigung (Lärm und 
Druckwellen) der Anwohner für die Zukunft vorgesehen? 

7. Welche Maßnahmen bzw. Gespräche führt die Landesregierung mit der Bundes-
wehr zur Verbesserung der Situation für die Anlieger? 
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